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Beschlussantrag 

 
Die proBiene gGmbH, Rosenwiesstr. 17, 70567 Stuttgart wird als Träger der außerschuli-
schen Jugendbildung nach § 4 JBildG anerkannt. 
 
 

Begründung

proBiene steht seit 2016 für eine Weiterentwicklung der wesensgemäßen Bienenhal-
tung, Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Lobbyarbeit für die 
Honigbiene. Hierbei soll der Naturentfremdung entgegengewirkt und ein Bewusstsein 
und Interesse etwas für die Bienen zu tun entwickelt werden. 
 
Die ökologische und wesensgemäße Bienenhaltung muss weiterentwickelt werden, da 
sie noch Fragen offen lässt und erst in den letzten 20 Jahren ihre nachindustrielle Re-
naissance erlangte. Themen wie die natürliche Zucht und Selektion, Arbeitsökonomie, 
Qualitätssicherung von Bienenprodukten und Verbesserung der gängigen Methoden 
stehen erst am Anfang. 
 
Das Wissen zur wesensgemäßen Bienenhaltung wird im Zuge vieler Seminare ange-
henden oder umzustellenden Imkern vermittelt. Durch ein Fachbuch sowie Kindersach-
büchern werden weitere Medien zur Verbreitung angeboten. 
 
Es bedarf der Naturentfremdung entgegenzuwirken mit einer ökologischen Bildungsar-
beit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. proBiene führt jährlich über tausend 
Menschen an die Bienen und zeigt ihnen die Faszination des Bienenstocks. In Schulen, 
außerschulischen Bildungseinrichtungen, auf Messen und Unternehmensveranstaltun-
gen stoßen die Vorträge zur Beziehung zwischen Mensch und Biene auf großes Inte-
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resse und erzeugen ein Bewusstsein mehr für die Biene zu tun. Dies spiegelt sich in 
verschiedensten Publikationen als auch in der Zusammenarbeit mit Verlagen wieder. 
 
In diversen bilateralen Gesprächen und Veranstaltungen mit Politik und Wirtschaft 
sprechen spricht proBiene über die Hintergründe und den Schutz der Honigbiene. 
 
Als Anbieter von außerschulischen Bildungsangeboten betreibt proBiene Jugendhilfe. 
proBiene arbeitet dabei als Organisation an dem strukturellen Aufbau einer Abteilung 
für Bildungsthemen, welche Aktionstage für Jugendliche sowie Arbeitsgemeinschaften 
in Jugendhäusern und Schulen projektunabhängig anbieten kann. Mit der Anerkennung 
als Träger der außerschulischen Jugendbildung wird eine kontinuierliche Arbeitsform 
für diesen Arbeitsbereich möglich. 
 
Bildungsarbeit als Handlungsfeld wird seit der Gründung betrieben. Durch Führungen 
für Schulklassen und Kindergärten durch Bienenstände sowie in aufsuchenden Ange-
boten, wie Ferienangeboten, Schulbesuchen und Schauimkereien bei Veranstaltungen. 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen bedeutet für proBiene die Vulnerabilität in 
verschiedenen Lebensphasen ganzheitlich wahrzunehmen und entlang aller pädagogi-
schen Angebote die positiven Rechte von Kindern nach der UN-Kinderrechtskonvention 
sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere den Schutz vor sexuellem Missbrauch und 
den Schutz vor Gewaltanwendung. 
 
proBiene arbeitet im Raum Stuttgart mit verschiedenen Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche zusammen, um Bildung für Nachhaltige Entwicklung in die Strukturen zu 
tragen. Dazu gehören Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhäuser. Daneben steht 
proBiene in regelmäßigem Austausch mit anderen Trägern ökologischer Jugendbil-
dung, wie dem BUND Baden-Württemberg und dem NABU Baden-Württemberg. 
 
Der Antrag der proBiene gGmbH auf Anerkennung nach § 4 Jugendbildungsgesetz legt 
nahe, dass der Antragsteller einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Ju-
gendhilfe zu leisten imstande ist. Die Voraussetzungen der Anerkennung nach § 4 Ju-
gendbildungsgesetz sind erfüllt. 
 
Die Anerkennung als Träger begründet keinen Rechtsanspruch auf Förderung durch 
die Stadt Stuttgart. Sie kann jederzeit widerrufen werden, wenn die tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. 

Finanzielle Auswirkungen 

- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 1106/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


